
Anlagen zu den

Anlag e 8.
(Drucksachen. Nr. 8.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschnsses.

betreffend

das Reglement für die Verteilung der gemäß § 5 Ms 3 des Gesetzes vom
2. Juni 1902 an leistungsschwache Kreise und Gemeinden zu verteilenden Htaatsrenten.

Das genannte als Anlage abgedruckte Reglement, welches vom 46. Provinziallandtag in.

s.ner Si^g v'om 16. ^nmr '9«« ^^ «nd^ en ^' ^

^-^ «, Es i^t deshalb ersuch
über die Neaeluna der Angelegenheit ernent Bcschlun zu fasten. , , n , ,

ch i E f°hru"ge, welche in 3 Rechnungsjahren,wahrend deren das Regiment zur^lllll, uni >^,u^» ^ / Nediirfn « zn seiuer Abänderung nicht heraus
Anwendnngkam. gemacht w°rdm ^ ^^^„^^ stehen zu lassen,
gestellt. Der Pr^iuzmlausschuß schla sha b °^ ^^,.^ ...^ G^,^^^ f^ g.„„
Da die Art der Verteilung der «bhängig ist. scheint es zweck-

des Armen- nnd Wegewese.,svon der GM ° ^ „ P ifuug zu m.terwer eu. Es wird
mäßig, das Reglement nach angemeMei 6 st "o '^° ^ ^,^ ^„ 1911-1916 einschl.
deshalb vorgeschlagen,die Geltungsdauer auf die 6 ^echuuug.M

„Has ^legleweal ,... ^.<.^^,. O,.^c. ...,d Oe,ue »den zu verteilenden Staats«

:'Uw f°!«. Mch«'i°h«»°»«>"«>° "»""«ich w«'«»'«"
Dilsseldorf. den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß:

Dr. von Renvers,
O Graf Beissel von Gymnich.^' "^"> ">^'>> Landeshauptmann.

Vorsitzender.
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Reglement
für die

Verteilung der gemäß § 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902 an leistungs¬
schwache Kreise und Gemeindenzu verteilendenStaatsrenten.

3 i.
Von demjenigen Betrage der dem Provinzialverbnnd nach ßß 1 und 4 des Gesetzes vom

2. Juni 1902 bezw § 1 der Königlichen Verurdnuug vom 22. Juni 1902 Uberwieseuen Staats-
rente, welcher gemäß § 5 Abs. 3 des genannte» Gesetzes zur Unterstützung leistungsschwacherKreise
und Gemeinden zn verwenden ist, werden 30 Prozent zn Unterstützungenfür Zwecke des Armen¬
wesens und 70 Prozent zu Unterstützungenfür Zwecke des Wegewescns und zur Deckung von Kosten
des Baues und der Unterhaltung von Brücken bestimmt. Diese Unterstützungenwerden gewährt:

a. zur Erleichterung bestehender Lasten,
d. zu Beihilfe» für Verbesserungen.

Aus dem für Zwecke des Armenwesens bestimmten Netrage können Beihilfen zu den Kosten
von Verpflegungsstationen,Arbeitsnachweisestellen,Arbeiterkolunienund sonstigen mit dem Armen-
wesen zusammenhängendenWohlfahrtscinrichiungengewährt werden, auch wenn der Träger der zu
unterstützenden Einrichtung nicht als leistungsschwach zu erachten ist.

Erreichendie Bewilligungenfür einen der beiden genannten Zwecke nicht den dafür zur Ver¬
fügung stehenden Betrag, so kann der Rest ganz oder teilweise für den anderen Zweck verwendet werden-

8 2.
Bei der Verteilung der Unterstützungensind die Vermögens- und Steuerverhältnisse der

betreffenden Verbände, insbesondere die auf deu Kopf der ZivilbevölkerungentfallendenSteuern, die
Höhe der erhobenen Kreis- oder Gemeindesteuern,sowie die für Armen- und Wegezwcckeund für
den Ban und die Unterhaltung von BrückenaufzuwendendenSteuerbeträge iu Betracht zu ziehen.

Die Feststellung der zn berücksichtigendenVerhältnisse erfolgt durch eiuen vom Landes¬
hauptmann im Einvernehmenmit dein Ober-Präsidenten aufzustellendenFragebogen.

Die Verwendung der zu Verbesserungenim Wegewesen bestimmtenBeträge hat nach den
für dir Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebancs geltenden Bestimmungen zn erfolge».

8 3.
Die Höhe der Uuterstützuugeuwird .lach billiger Würdigung des Bedürfnissesuud unter

Berücksichtigung der Steuer- und Vermögensverhältnissedes Kommnnalverbandes,insbesondereauch
der von diesem Verband schon früher gemachten Aufwendungenfür Armen- und Wegezweckebestimmt-

§ 4.
Die Anträge auf Gewährung von Unterstützuugensind bei dem Landeshauptmann z»

stellen. Dieser stellt die erforderlichenErmittelungen an und entwirft den dem Provinzialausschuß
vorzulegendenVerteilnngsplan, welcher mindestens 4 Wochen vor der Beschlnßfafsnugden: Ober-
Präsidenten einzureichen ist.

Die Feststellungdes Verteilungsplanes erfolgt durch den Provinzialausschuß im Einver-
nehmen mit dem Ober-Präsidenten. Sobald dies geschehen ist, teilt der Landeshauptmann den
berücksichtigtenVerbänden den Betrag der Unterstützungmit.

Ein Teil des verfügbaren Bestandes, i» der Regel nicht unter 10«/«, ist von der als-
baldigen Verteilung auszuschließen und für außerordentlicheBedarfsfälle zurückzustellen.
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